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Stadt Norden 
Bebauungsplan Nr.120 „Korndeichsland“   
 
 

Abwägung der Stellungnahmen  
 
aus der erneuten 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) BauGB  
sowie der erneuten 
öffentlichen Auslegung gem. § 3(2) BauGB  vom 16.09.2013 -18.10.2013 

 
Stand: 30.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niedersächsische Landgesellschaft - Geschäftsstelle Aurich - Am Pferdemarkt 1 - 26603 Aurich 
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1  Von folgenden Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen: 
 

1.1 Entwässerungsverband Norden 

1.2 Einzelhandelsverband Ostfriesland e. V., Emden 

1.3 Samtgemeinde Hage 

1.4 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV), Brake 

1.5 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Norden 

1.6 EWE Netz GmbH, Netzregion Ostfriesland, Norden 

1.7 Ostfriesische Landschaft, Aurich 

1.8 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Aurich 

1.9 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Ostfriesland, Aurich 

1.10 Deutsche Bahn AG, Hamburg, DB Immobilien, Region Nord 

1.11 Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH 

1.12 Stadtwerke Norden 

1.13 Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, Emden 

1.14 Jägerschaft Norden, Naturschutz, Reiner Foken, Dornum 
 

1.15 Landkreis Aurich, Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz 

 
2            Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sind keine Stellungnahmen eingegangen.  
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1.1 
 
Entwässe-
rungsver-
band Norden 
 
E-Mail     
vom 
17.09.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
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1.1 
 
Entwässe-
rungsver-
band Norden 
 
Schreiben 
vom  
09.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wurde im 
Rahmen der Planung beachtet. 
 
Die Stadt Norden ist sich der Verpflichtung zur Gewässer-
unterhaltung bewusst und hat aus diesem Grund im Rahmen der 
Beratung zur Erschließungsplanung der Schaffung eines 6m 
breiten Räumstreifens zugestimmt. Dieser setzt sich entlang der 
nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze aus einer öffentlichen 
Verkehrsfläche in 3,5 m Breite plus einem 2,5 m breiten Geh- und 
Fahrrecht auf privatem Grund und entlang der südwestlichen 
Geltungsbereichsgrenze aus einem 6m breiten Geh- und Fahrrecht 
zusammen. Der Anregung des Entwässerungsverbandes wurde 
somit gefolgt. Diese Festsetzung erfolgte bereits im Entwurf des 
Bebauungsplanes für die öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
TÖB gem. § 4 Abs.2 BauGB. Hierzu ist keine Stellungnahme des 
Entwässerungsverbandes eingegangen. 
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1.1 
 
Entwässe-
rungsver-
band Norden 
 
Schreiben 
vom  
02.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben des Entwässerungsverbandes an den Landkreis 
Aurich zum Antrag auf Oberflächenwasser- Einleitung wird zur 
Kenntnis genommen. 
Aus Sicht der Stadt Norden stellt sich nicht das Erfordernis zur 
Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
Süderschlootes, da durch das geplante Baugebiet nur ein geringer 
Mehrzufluss entstehen wird. Der Süderschloot dient bereits heute 
als Entwässerungsgraben für einen Teilbereich der B 72 Neu. 
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1.2 
 
Einzelhan-
delsverband 
Ostfriesland 
 
Schreiben 
vom  
16.09.2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahmen von Behörden Abwägungsempfehlung der Stadt 

 7

 
1.3 
 
Samtge- 
meinde Hage  
 
Schreiben 
vom 
17.09.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.4 
 
OOWV, 
Brake 
 
Schreiben 
vom  
17.09.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.5 
 
LGLN, 
Regional-
direktion     
Aurich, 
Norden 
 
Schreiben 
vom 
20.09.2013  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.6 
 
EWE Netz, 
Netzregion   
Ostfriesland, 
Norden 
 
Schreiben 
vom 
23.09.2013  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.7 
 
Ostfriesische 
Landschaft, 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
25.09.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden 
beachtet.  
Es wurden entsprechende Hinweise in den B- Plan eingestellt. 
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1.8 
 
NLWKN 
Betriebsstelle 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
30.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Abwasser: 
Der Hinweis zur Abwasserbehandlung wird zur Kenntnis 
genommen. Handlungsbedarf wird jedoch von der Stadt Norden 
nicht gesehen. 
Die in der Stellungnahme genannten Belastungswerte der 
Kläranlage sind nicht auf eine unzureichende Dimensionierung 
zurückzuführen. Zwischenzeitlich konnte die Belastung der 
Kläranlage durch eine Zulaufvergleichmäßigung sowie durch eine 
Optimierung der Kanalbewirtschaftung um 50% gesenkt werden. 
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1.9 
 
Landwirt-
schafts- 
Kammer 
Nieder- 
Sachsen 
Bezirksstelle 
Ostfriesland 
 
Schreiben  
vom 
01.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.10 
 
DB Service 
Immobilien 
GmbH, 
Hamburg 
 
E-Mail 
vom 
02.10.2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die Stellungnahme vom 08.04.2013 wird im Folgenden Bezug 
genommen. 
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1.10a 
 
DB Service 
Immobilien 
GmbH, 
Hamburg 
 
Schreiben 
vom  
08.04.2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Da die Bahnanlage in einer mittleren Entfernung von 250 m zur 
westlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft, sind Immissionen 
durch die Bahn auf das geplante Wohngebiet nicht zu erwarten. 
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1.11 
 
Kabel 
Deutschland
Vertrieb + 
Service 
GmbH, Leer 
 
E-Mail    
vom 
08.10.2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit 
geprüft. 
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 1.12 
 
Stadtwerke 
Norden 
 
Schreiben 
vom 
09.10.2013 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ihr wird 
gefolgt. Die entsprechenden Maßnahmen werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung berücksichtigt und abgestimmt. 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Leitungsschutzanweisung wird berücksichtigt. 
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1.13 
 
IHK für  
Ostfriesland 
und 
Papenburg 
 
Schreiben 
vom 
15.10.2013 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.14 
 
Jägerschaft 
Norden 
Naturschutz 
 
E-Mail 
vom 
16.10.2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen gegen 
die Bauleitplanung bestehen. 
 
Die Anmerkung zur Kompensationsfläche wird durch die Stadt 
Norden nicht geteilt. Der Umweltbericht wurde durch ein 
Fachplanungsbüro auf Grundlage von bestehenden gesetzlichen 
Vorgaben und fachlichen Anforderungen an eine solche Planung 
erstellt und in die Bauleitplanung eingestellt. Im übrigen ist nicht 
allein die reine Flächengröße von Bedeutung, sondern außerdem 
die Art der geplanten Maßnahme und die hiermit erzielten 
Werteinheiten.  
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1.15 
 
Landkreis 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
16.10.2013  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen des Landkreises zum Brandschutz werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschließungsplanung 
beachtet. 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Ausgleichsmaßnahme werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. Die Kompensationsfläche wir gesichert 
und in das Kompensationskataster eingetragen. 
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1.15 
 
Landkreis 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
16.10.2013 

 

 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme zur Gewässerunterhaltung des Süderschlootes 
wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Süderschloot ist mittlerweile zu einem Gewässer III. Ordnung 
herabgestuft worden und die Gewässerunterhaltung obliegt der 
Stadt Norden. 
Es wird auf die Stellungnahme des Entwässerungsverbandes 
Norden aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan verwiesen, in der vorgeschlagen wird, einen 
Räumstreifen in Stadt- Eigentum zur Gewässerunterhaltung 
festzusetzen. Diesem Hinweis wurde gefolgt. 
 
Die Festlegung eines Räumstreifens war Gegenstand in einer 
Beratung mit den Fachdiensten der Stadt Norden. Man kam zu 
dem Ergebnis, dass ein 6 Meter breiter Räumstreifen über ein Geh- 
und Fahrrecht zugunsten der Stadt Norden auf den 
Wohnbaugrundstücken gesichert werden solle und dieser über 
eine dingliche  Absicherung in den Grundbüchern der Eigentümer 
eingeräumt werde. 
 
Im Entwurf des Bebauungsplanes Nr.120 erfolgte eine 
entsprechende Festsetzung und Begründung. Hierzu ist während 
der öffentlichen Auslegung vom Entwässerungsverband keine 
erneute Stellungnahme vorgebracht worden, so dass die Stadt 
Norden davon ausgeht, dass die Belange der 
Gewässerunterhaltung  ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Im Zuge der erneuten öffentlichen Auslegung wurde der Entwurf 
des Bebauungsplanes dahingehend geändert, dass in den 
Räumstreifen an der  nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze eine 
3,5m breite öffentliche Verkehrsfläche integriert wurde. Die 
Möglichkeit zur Räumung des Gewässers  bleibt hiervon unberührt. 
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1.15 
 
Landkreis 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
16.10.2013 

 

 

 

 


